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RS OGH 1973/10/31 IVZR125/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.1973

Norm

VersVG §61

Rechtssatz

Versäumt es der Fahrer eines Lastkraftwagens, das vom Hersteller serienmäßig eingebaute, nach § 38 a StVZO jedoch

nicht erforderliche Lenkradschloß beim längeren Abstellen des Fahrzeugs auf einer ö9entlichen Straße zu verriegeln,

so begründet dies bei einem Diebstahl des Wagens nicht den Vorwurf der grob fahrlässigen Herbeiführung des

Versicherungsfall.

Veröff: VersR 1974,26

Schlagworte
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